
 

 

Der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes „Verlängerung Königslindenstraße“ im Ortsteil 
Neuenhausen wird gemäß § 5 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I, S 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) folgende Begrün-
dung beigegeben: 

 

 

1. Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand des Grevenbroicher Ortsteils Neuen-
hausen nordöstlich des Friedhofs zwischen der Bebauung an der Damaschkestraße und 
Fliederstraße und deren Seitenstraßen und dem Haldenfuß der Vollrather Höhe.  

Der Geltungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplan ist im Plan schwarz umran-
det, unterbrochen dargestellt. 

Das Plangebiet ist ca. 3,9 ha groß. 

 

2. planungsrechtliche Vorgaben 

Der gültige neue Flächennutzungsplan der Stadt Grevenbroich 2006 – 2020 stellt den Plan-
bereich im südlichen Teil als landwirtschaftliche Fläche und einen alten Entwässerungsgra-
ben am Nord-Westrand des Plangebietes als Flächen für Versorgungsanlagen dar, der nörd-
liche Teil des Plangebiets wird als Wohnbauflächen dargestellt. 

Im Regionalplan (GEP ’99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf werden Teilbereiche des 
Plangebietes als Allgemeiner Siedlungsbereich, die Flächen entlang der Abraumhalde als 
Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt. 

Parallel zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird für den südlichen Teilbereich des 
Geltungsbereichs der FNP-Änderung der Bebauungsplan G 204 „Wohngebiet Verlängerung 
Königslindenstraße“ aufgestellt. Bebauungsplanaufstellung und Flächennutzungsplanände-
rung erfolgen im Parallelverfahren. 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es - analog zu den künftigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes - Wohnbauflächen, private und öffentliche Grünflächen sowie Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
darzustellen.  

Mit der Bezirksregierung wurde ein Wohnbauflächentausch vereinbart: Durch Rücknahme 
von Wohnbauflächen an der Fliederstraße und in Teilen des Asternweges kann die Wohn-
bebauung in Verlängerung der Königslindenstraße bauleitplanerisch vorbereitet werden (sie-
he auch unter Punkt 4). 

An das Plangebiet grenzt der Landschaftsplan VI „Rommerskirchen/Grevenbroich“ des 
Rhein-Kreises Neuss. Dieser formuliert für das Plangebiet das Entwicklungsziel 1 „Erhaltung 
einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen Landschaftselementen reich oder vielfäl-
tig ausgestatteten Landschaft“. Die zu beplanende ehemalige Friedhoferweiterungsfläche ist 
nicht mit Landschaftsschutz belegt. Das Landschaftsschutzgebiet grenzt an den Planbereich.  
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3. Derzeitige Nutzung 

Derzeit wird das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Es handelt sich um Wei-
deland. Die ehemalige Friedhofserweiterungsfläche, die im städtischen Besitz ist, wird an 
einen ortsansässigen Landwirt verpachtet. Im Plangebiet  - auf Höhe der Königslindenstraße 
-  befindet sich eine landwirtschaftliche Halle, die rückgebaut werden soll.  

Im Biotoptypenkataster der Stadt Grevenbroich wird die Weidefläche als artenarmes, fri-
sches Intensivgrünland mit geringer Schutzwürdigkeit und Wertigkeit ausgewiesen. Vor Ort 
befinden sich im Plangebiet nur wenige Gehölzstrukturen; zum einen wurde die landwirt-
schaftliche Halle nach Süden abgepflanzt, zum anderen haben sich auf der Fläche eines 
ehemaligen Regenrückhaltebeckens Gehölze angesiedelt. Die Schutzwürdigkeit wird als 
gering eingestuft.  

Im Norden des Planbereichs werden Hausgärten mit in das Änderungsgebiet integriert. Hier 
wird die Wohnbauflächendarstellung zurückgenommen. 

Am Haldenfuß verläuft ein Entwässerungsgraben, in den künftig das Regenwasser aus dem 
Plangebiet eingeleitet werden soll. 

 

4.  Ziel und Zweck der Planung 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurden zahlreiche Entwick-
lungsflächen zur Befriedigung des anhaltenden, prognostizierten Wohnbedarfs diskutiert. Nur 
die ökologisch unempfindlichen und städtebaulich gut arrondierbaren Flächen wurden letzt-
endlich für den neuen Flächennutzungsplan vorgeschlagen. Eine dieser aus stadträumlicher 
und ökologischer Sicht „unempfindlich“ zu ergänzenden Flächen befindet sich im Süden des 
Änderungsgebietes.  

Es handelt sich um die letzte Entwicklungsreserve eines Ortsteils, der durch seine Einbet-
tung zwischen Halde, Bundesautobahn und Landstraße in seiner Ausdehnung absolut ein-
geschränkt ist. Leider wurden diese aus fachlicher Sicht als Entwicklungspotential eingestuf-
ten Wohnbauflächen in den Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregierung Düsseldorf 
gestrichen. Die Bezirksregierung räumte jedoch ein, dass bei einer Rücknahme von Wohn-
bauflächen an einer anderen Stelle im Gegenzug doch noch eine Wohnbauflächendarstel-
lung am Fuße der Halde möglich sein könnte. 

Kurze Zeit nach Beschluss des neuen Flächennutzungsplans im Jahre 2007 erhielt die Ver-
waltung neue Hinweise des damals zuständigen Bergamtes Düren, dass ein Großteil der 
Flächen an den Haldenfüßen im Grevenbroicher Stadtgebiet innerhalb einer Sicherheitszone 
der ehemaligen Bergbauhalde liegen. In dieser Sicherheitszone, die vom Bergamt Düren 
kartographisch festgelegt wurde, liegen auch die Flächen, die Gegenstand dieses Bauleit-
planverfahrens sind. In dieser Zone liegen auch bestehende Wohnbauflächen im Bereich der 
Fliederstraße. Diese potentiellen Baugrundstücke könnten nach Ausbau des angrenzenden 
Feldweges rückwärtig erschlossen werden. Der Verwaltung sind in diesem Bereich Bauge-
suche bekannt, die aufgrund des Sicherheitsstreifens, der diese Grundstücke durchquert, 
nicht positiv beschieden werden können. Daher hat die Verwaltung mit Schreiben vom 
17.03.2009 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgeschlagen, im Bereich der Fliederstraße 
und des Asternweges Wohnbauflächen in der Größenordnung von 0,82 ha herauszunehmen 
und im Tausch Baugrundstücke in der Verlängerung der Königslindenstraße anzubieten. Die 
neuen Wohnbauflächen haben einen Umfang von 1,0 ha, wobei ca. 0,2 ha derzeit landwirt-
schaftlich genutzt werden. Hier befindet sich eine landwirtschaftliche Halle, die rückgebaut 
werden soll. Somit besteht ein Ausgleich zwischen Rücknahme und Neudarstellung. 

Mit Mail vom 30.04.2009 hatte daraufhin das Dezernat 32 der Verwaltung mitgeteilt, dass 
aus Sicht der Landesplanung keine Bedenken gegen den vorgesehenen Wohnbauflächen-
tausch in Neuenhausen bestehen. Mit Schreiben vom 23.02.2011 teilte die Bezirksregierung 
Düsseldorf mit, dass gemäß § 34 (1) LPlG keine landesplanerischen Bedenken gegen eine 
Änderung des FNP bestehen. 
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Für eine Bebauung des Geländes spricht die gut erschließbare Lage und fußläufige Nähe 
zur Dorfmitte mit Infrastruktureinrichtungen wie Kirche, Schule, Kindergarten, Geschäfte der 
Nahversorgung, sowie die anhaltende Nachfrage nach möglichst kostengünstigem Wohn-
raum. Eine Ortserweiterung an dieser zentrumsnahen Stelle trägt das Kernziel einer nach-
haltigen städtebaulichen Entwicklung und befriedigt auch in Hinblick auf die Errichtung eines 
Spielplatzes und die Naturnähe am Übergang zur Landschaft die Bedürfnisse von Familien 
und insbesondere jungen Menschen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um die letzten 
Flächenreserven im Ortsteil Neuenhausen. Der Anteil vermarktbarer Baulücken im Bestand 
geht gegen Null. 

Bei der verbindlichen Bauleitplanung ist darauf zu achten, dass Baulichkeiten, die dem dau-
erhaften Aufenthalt von Personen dienen, nur außerhalb der Sicherheitszone der Haldenbö-
schung errichtet werden können. Gärten können dagegen in die Sicherheitszone hineinra-
gen, da sie nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen. Aus diesem Grunde 
werden die künftigen Gärten als Grünflächen mit der Zweckbestimmung Hausgärten darge-
stellt. 

Mit der Ausweisung von Einfamilienhäusern soll einer gerade bei dieser Wohnform anhal-
tenden Wohnraumnachfrage Rechnung getragen werden. Der in der Aufstellung befindliche 
Bebauungsplan G 204 zielt auf eine maßvolle Verdichtung auf moderat großen Grundstü-
cken. Durch die Festsetzung verschiedener Wohnformen auf unterschiedlich großen Grund-
stücken wird weiten Teilen der Bevölkerung die Eigentumsbildung ermöglicht. Mit der Auf-
stellung des Bebauungsplanes G 204 verfolgt die Stadt Planungsziele nach § 1 (5) BauGB 
indem sie die „allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse“ sichert und die 
„Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ befriedigt.  

Als informeller Rahmenplan liegt ein Dorfentwicklungsplan für Neuenhausen vor, der im Jah-
re 2001 vom Rat der Stadt Grevenbroich beschlossen wurde. Für den Bereich des Plange-
bietes wurden im DEP Neuenhausen gleich fünf Ziele formuliert, die in die verbindliche Bau-
leitplanung einfließen werden. Hierzu zählt die Neuschaffung eines Fußweges am Ende der 
Königslindenstraße, die Rücknahme der Erweiterungsfläche des neuen Friedhofes, die Ent-
wicklung von neuen Wohnbauflächen, die Ergänzung der Ortsrandeingrünung an der Da-
maschkestraße, die Prüfung von Möglichkeiten der Nachverdichtung im Bereich Dahlienweg 
und Tulpenweg, und die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland 

Auch wurde der Wunsch der Ortsgemeinschaft aufgegriffen, die Ortsränder strukturreich 
auszuformulieren, so dass durch eine Ortseingrünung ein attraktiver Übergang zwischen Ort 
und Landschaft entsteht. Somit werden sowohl ökologische als auch landschaftsästhetische 
Ziele verfolgt. 

 

5.  Bebauungskonzeption 

Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine maßvolle Ortserweiterung mit dem 
Schwerpunkt Wohnen vorbereitet werden. Konzipiert sind ca. 60 Wohneinheiten, die in Form 
von freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern, aber auch Hausgruppen errichtet 
werden können. Diese werden entlang der Verlängerung der Königslindenstraße platziert, 
die in einer Wendeanlage mündet. Um die Wendeanlage gruppieren sich die künftigen 
Wohnhäuser hofartig. In den Mischverkehrsflächen werden 9 öffentliche Stellplätze festge-
setzt, die um schätzungsweise 15 – 20 weitere Stellplätze im Straßenausbau (bis zu 7,50 m 
breite Straßen) später ergänzt werden sollen. Großzügige Ausgleichsflächen grenzen an die 
Hausgärten und bilden den Übergang zur Halde. Der bestehende Haldenweg soll über ein 
kleines Brückenbauwerk an die Königslindenstraße angebunden werden. Diese Idee wurde 
aus dem Dorfentwicklungsplan Neuenhausen aus dem Jahre 2001 übernommen. Dort wo 
die Königslindenstraße künftig fußläufig mit dem Haldenweg verbunden wird, soll ein Kinder-
spielplatz angelegt werden. Dieser liegt im Übergangsbereich zur Altbebauung und führt 
Kinder aus dem Altort und dem Neubaugebiet zusammen. 

Bei der verbindlichen Bauleitplanung wird darauf zu achten sein, dass Baulichkeiten, die dem 
dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, nur außerhalb der Sicherheitszone errichtet 
werden können. Gärten können dagegen in die Sicherheitszone hineinragen, da sie nicht 
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dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen. Aus diesem Grunde werden die künftigen 
Gärten als Hausgärten festgesetzt. 

 

Erschließung 

Das Plangebiet wird künftig an die Königslindenstraße angebunden. Der Wendehammer wird 
zusätzlich mit dem Baugebiet „Damaschkestraße über einen Garagenhof fußläufig verknüpft. 
Über den privaten Garagenhof wird ein Gehrecht für die Allgemeinheit und ein Fahrrecht für 
die Garageninhaber gelegt. Die Verlängerung der Königslindenstraße weist an der breitesten 
Stelle ein Lichtraumprofil von ca. 7,50 Meter auf und verjüngt sich in den seitlichen Straßen-
stichen auf 5,0 Meter. Im Übergangsbereich zwischen bestehender Straße und Plangebiet 
sind die Verkehrsflächen aufgrund der Kurvensituation der bestehenden Grundstückszu-
schnitte stark aufgeweitet und sollen durch öffentliche Stellplätze und Straßengrün anspre-
chend gestaltet werden. Alle Verkehrsflächen sind verkehrsberuhigt und sollen als Mischver-
kehrsfläche gestaltet werden. Die Wendeanlage ist mit 9,0 m Radius so dimensioniert, dass 
für Lastkraftwagen bis 10,0 m Länge und 3-achsige Müllfahrzeuge eine Wendemöglichkeit 
besteht.  

Der Spielplatz ist für die künftigen Anwohner über die „Spielstraßen“ zu erreichen. Der Spiel-
platz wird über die Spielstraßen und einen Fußweg ohne großes Gefahrenpotential erreicht, 
der die Königslindenstraße künftig mit dem Haldenweg am Fuße der Vollrather Höhe verbin-
det.  

 

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Aufgrund der Nähe zum Friedhof und der vorhandenen, angrenzenden Wohnnutzung und 
deren Schutz vor Immissionen wird für den Planbereich auf FNP-Ebene als Art der Nutzung 
„Wohnbauflächen“ dargestellt und im Bebauungsplan G 204 die Art der Nutzung als „Allge-
meines Wohngebiet“ festgesetzt. Ziel ist es eine ruhige Wohnnutzung zu ermöglichen, die 
nicht in Konflikt mit der Friedhofsnutzung gerät.  

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird sich das Maß der baulichen Nutzung hinsichtlich der 
zulässigen Zahl der Vollgeschosse an der speziellen Ortsrandsituation orientieren. Zudem 
soll mit dem Boden sparsam umgegangen werden. Im Planbereich ist eine maßvolle Ver-
dichtung beabsichtigt, was zu einer Festsetzung von einem Vollgeschoss führt. Hieraus re-
sultiert, dass im WA bei einer eingeschossigen Bebauung eine GRZ von 0.4 und eine GFZ 
von 0.6 festgesetzt wird. 

Zur Auflockerung der Baustruktur und zur Schaffung eines Überganges zur Landschaft wird 
im künftigen WA eine offene Bebauung festgesetzt. Einzelne Baufenster eignen sich nur für 
freistehende Einfamilienhäuser, andere auch für Doppelhäuser oder vereinzelt Hausgruppen. 
Hiermit spricht man weite Bevölkerungskreise an. 

Um den Bedarf an Einfamilienhäusern an dieser Stelle zu decken und eine zu hohe Verdich-
tung zu verhindern, wird im WA die Zahl der Wohneinheiten pro Haus auf 2 Wohneinheiten 
beschränkt. Diese Festsetzung unterstreicht den Gedanken einer schonenden Nachverdich-
tung, die nicht zur Belastung der ansässigen Bevölkerung werden soll. Durch eine aufgelo-
ckerte Bebauung, mit beschränkter Zahl der Wohneinheiten, mit einer sparsamen Erschlie-
ßung und einer ausreichenden Zahl an Stellplätzen, die nicht zu unerwarteten Engpässen 
führt, können ökologische und nachhaltige Ziele verfolgt, die Bevölkerung vor Immissionen 
geschützt und so eine diesen Gedanken widersprechende Entwicklung in Richtung verdich-
tete Mehrfamilienhäuser verhindert werden. 

 

6. Kompensationsmaßnahmen 

Die Eingriff-Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
Hier an dieser Stelle können jedoch die Erkenntnisse aus dem Bebauungsplanverfahren 
dargestellt werden: 
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Derzeit wird das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Es handelt sich um Wei-
deland. Im Norden des Plangebiets befindet sich eine landwirtschaftliche Halle, mit Reitplatz, 
die Bestandschutz genießt. Im Biotoptypenkataster der Stadt Grevenbroich wird die Weide-
fläche als artenarmes, frisches Intensivgrünland mit geringer Schutzwürdigkeit und Wertig-
keit ausgewiesen. Vor Ort befinden sich im Plangebiet nur wenige Gehölzstrukturen, zum 
einen wurde die landwirtschaftliche Halle nach Süden abgepflanzt, zum anderen haben sich 
auf der Fläche eines ehemaligen Regenrückhaltebeckens Gehölze angesiedelt. Die Schutz-
würdigkeit wird als gering eingestuft. In geringem Umfang werden teilversiegelte Hausgärten 
mit in das Plangebiet integriert. 

Grundlage für die Kompensationsberechnung ist jedoch der gültige Altbebauungsplan G 55, 
der für fast das gesamte Plangebiet die Festsetzung öffentliche Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Friedhof festsetzt. Diese Festsetzung bestimmt den ökologischen Grundwert 
der Fläche. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig im Plangebiet kompensiert. Hierzu 
wird eine bis zu 65 m breite Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft festgesetzt. Auf dieser Fläche soll eine Streuobstwiese ange-
legt werden, die den Ortsteil Neuenhausen nach Südosten abrundet und den Übergang zur 
Halde bildet.  

Es liegt sogar ein Kompensationsüberschuss von 24% vor, der in das Ökokonto der Stadt 
Grevenbroich eingepflegt werden soll. 

Die Bilanzierung des Eingriffs- und des Ausgleichs wird im Umweltbericht unter 14.5 behan-
delt. 

 

7. Ver- und Entsorgung 

Im Rahmen der Erschließungsplanung für das künftige Baugebiet wurde eine Entwässe-
rungsstudie erstellt. Diese Studie des Ingenieurbüros Achten und Jansen GmbH aus Sep-
tember 2010 weist nach, dass das Plangebiet im Trennsystem entwässert werden kann. Das 
Schmutzwasser kann in den vorhandenen Kanal in der Königslindenstraße, das Regenwas-
ser kann über einen Regenwasserkanal in den vorhandenen Graben am Haldenfuß eingelei-
tet werden. Auch das bestehende Regenrückhaltebecken an der Vollrather Höhe ist für eine 
Aufnahme des Niederschlagswassers aus dem Baugebiet G 204 ausreichend dimensioniert. 
Somit kann im Plangebiet der § 51a Landeswassergesetz vollzogen werden. 

 

8.  Immissionsschutz 

Das Thema Immissionsschutz wird abschließend im verbindlichen Bauleitplanverfahren be-
handelt. Eine mögliche Beeinflussung des Plangebietes könnte durch die benachbarten 
Windkraftanlagen auf der Vollrather Höhe oder dem Braunkohlekraftwerk Frimmersdorf er-
folgen. Der beauftragte Schallgutachter kommt jedoch nach nächtlichen Messungen vor Ort 
zu dem Ergebnis, dass keine Überschreitung der Nachwerte festgestellt werden und somit 
der nächtliche Grenzwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) eingehalten wird. 
 
 

9. Grundwasser 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Einflussbereichs der Sümpfungsmaßnahmen des Braun-
kohletagebaus. Die bergbaubedingten Grundwasserabsenkungen können aufgrund des fort-
schreitenden Tagebaubetriebs durchaus noch über einen längeren Zeitraum wirksam blei-
ben. Nach Aussage des Landesoberbergamtes werden sich nach Beendigung der bergbauli-
chen Sümpfungsmaßnahmen die ursprünglichen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse wieder 
einstellen. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem 
späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingt Bodenbewegungen möglich. 
Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche 
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führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbe-
wegungen sollten bei der Planung von Vorhaben Berücksichtigung finden. 

Ein gesonderter Hinweis auf die Grundwasserproblematik wird in die textlichen Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 

10. Boden/Denkmäler/Altlasten 

Im Rahmen der Erstellung der Digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises Neuss 
wurden im Umfeld der betreffenden Fläche keinerlei Überschreitungen der Vorsorgewerte 
nach Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV) im Bereich der Schwermetallgehalte und 
hinsichtlich organischer Belastungen festgestellt. 

Gemäß „stadtökologischem Fachbeitrag“ zum neuen Flächennutzungsplan befinden sich im 
Plangebiet ertragreiche Parabraunerden.  

Obwohl es sich dabei um allgemein schutzwürdige Böden mit gutem Entwicklungspotential 
und um nährstoff- und ertragreiche Böden handelt, ist darauf hinzuweisen, dass sie im 
Stadtgebiet weit verbreitet sind. Es ist kaum eine Erweiterung baulicher Nutzungen möglich, 
ohne diese sehr hochwertigen Böden zu beanspruchen.  

Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis, dass Bodenversiegelungen auf das notwendigste 
Maß zu begrenzen sind. 

Es sind zudem Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen, insbesondere durch Eintrag von schädlichen Stoffen, zu treffen. 

Bodendenkmäler/Denkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu erwarten.  

Das Plangebiet liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Prinzessin Victo-
ria“. Nach Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung Bergbau hat innerhalb der 
Planfläche kein Abbau von Rohstoffen statt gefunden. 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt und nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet liegt auch in keiner im Bergbau-Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) 
enthaltenen Altlast-Verdachtsfläche. Südöstlich grenzt folgende Altlast-Verdachtsfläche an 
das Plangebiet: Halde Vollrather Höhe, BAV-Kat-Nr. 4905-A-005. Diese Fläche ist den ehe-
maligen Braunkohlenbergbaubetrieben zuzuordnen, die Schüttung fand von 1955 bis 1968 
mit Aufschlussmassen (z.B. Sand und Lössüberschüsse) überwiegend aus den Tagebauen 
Frimmersdorf-Süd und –West statt. Die Bergaufsicht endete im Jahre 1973. Belastungen mit 
umweltrelevanten Stoffen sind nicht bekannt. 

 

11. Sicherheitszone 

Mit Schreiben vom 09.01.2009 hat das Bergamt Düren bestätigt, dass am Fuße der Voll-
rather Höhe ein Sicherheitsstreifen verortet ist, der etwa der Höhe der Hochkippe gegenüber 
der Umgebung entspricht. Ein konkreter Verlauf der Sicherheitslinie am Haldenfuß wurde der 
Stadt Grevenbroich als Karte übergeben und wird in den verbindlichen Bebauungsplan über-
nommen. Die südöstliche Grenze der Wohnbauflächendarstellung orientiert sich am Verlauf 
dieser Sicherheitslinie. Bei einem potentiellen Erdrutsch der künstlich aufgeschütteten Halde 
wird der Gefährdungsbereich durch die Sicherheitslinie begrenzt. Jenseits der Linie ist von 
keiner Gefährdung auszugehen. 

In Abstimmung mit der RWE Power AG dürfen in der Sicherheitszone keine Gebäude errich-
tet werden, die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen. Gärten können dagegen in 
die Sicherheitszone hineinragen, da sie nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen die-
nen. Aus diesem Grunde müssen nördlich des Plangebietes liegende Wohnbauflächen am 
Nelkenweg durch dieses FNP-Änderungsverfahren zurückgenommen werden, da hier bei 
einigen Eigentümern eine Nachverdichtung der tiefen Gartenparzellen angedacht ist.  

 



12. Umweltbericht  

Der Aufstellungsbeschluss für die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 
30.10.2008 gefasst. Damit ist gem. § 5 (5) BauGB eine Begründung mit den Angaben des § 
2a BauGB beizufügen.  

 

12.1  Kurzdarstellung des Inhalts, der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standor-
te, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Mit der Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine maßvolle 
Ortserweiterung mit dem Schwerpunkt Wohnen erreicht werden. Konzipiert sind ca. 
60 Wohneinheiten, die in Form von freistehenden Einfamilienhäusern und Doppel-
häusern, aber auch Hausgruppen errichtet werden können. Diese werden entlang der 
Verlängerung der Königslindenstraße platziert, die in einer Wendeanlage mündet. Um 
die Wendeanlage gruppieren sich die künftigen Wohnhäuser hofartig. In den Misch-
verkehrsflächen werden 9 öffentliche Stellplätze festgesetzt, die um schätzungsweise 
15 – 20 weitere Stellplätze im Straßenausbau (bis zu 7,50 m breite Straßen) später 
ergänzt werden sollen. Großzügige Ausgleichsflächen grenzen an die Hausgärten 
und bilden den Übergang zur Halde. Der bestehende Haldenweg soll über ein kleines 
Brückenbauwerk an die Königslindenstraße angebunden werden. Diese Idee wurde 
aus dem Dorfentwicklungsplan Neuenhausen aus dem Jahre 2001 übernommen.  

 

12.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der 
Art wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt 
wurden. 

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Fachgesetze mit ihren wichtigsten 
umweltrelevanten Zielen aufgeführt, die für die Änderung des Bebauungsplans be-
deutsam sind. 

Der Regionalplan (GEP) 99 des Regierungsbezirkes Düsseldorf stellt in NRW gleich-
zeitig auch den Landschaftsrahmenplan dar, der durch die Landschaftspläne des 
Rhein-Kreis Neuss konkretisiert wird. Relevante Ziele, die über das Entwicklungsziel 
1 (Erhaltung) hinausgehen, liegen für das Plangebiet nicht vor.  

Weitere wichtige Zielsetzungen enthält der stadtökologische Fachbeitrag zum Flä-
chennutzungsplan. 

Die wesentlichen, für die Planung bedeutsamen umweltrelevanten Ziele sind in den 
nachfolgenden Kapiteln schutzgutbezogen berücksichtigt.  

Grundlage Ziele des Umweltschutzes Schutzgut 

Baugesetzbuch  
BauGB  

 Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz. 

 Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. 

 Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und die biologische Vielfalt zu 
berücksichtigen 

 Berücksichtigung der Verantwortung für den Klimaschutz sowie Dar-
stellung klimarelevanter Instrumente. 

 Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Ort- und Land-
schaftsbilderhaltung. 

Mensch  
(Gesundheit) 

Pflanzen, Tiere,  
biologische Vielfalt 

Landschaft 

Boden 

Wasser 

Klima / Luft 

Kulturgüter 
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Grundlage Ziele des Umweltschutzes Schutzgut 

Bundesnatur-
schutzgesetz  
BNatSchG 

 Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

 Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu vermeiden; 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen 
auszugleichen.  

 Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –landschaftsteilen von 
besonders charakteristischer Eigenart sowie der Umgebung ge-
schützter oder schützenswerter Kultur, Bau- und Bodendenkmälern, 
sofern dies für die Erhaltung der Eigenart und Schönheit des Denk-
mals erforderlich ist. 

Pflanzen und Tiere,  
biologische Vielfalt 

Landschaft 

Mensch (Erholung) 

Kulturgüter 

Landschaftsge-
setz  
LG NW 

 Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts insbesondere im 
besiedelten Bereich sowie geeigneter Flächen für die Naherholung. 

Pflanzen, Tiere,  
biologische Vielfalt 

Landschaft 

Boden 

Wasser 

Klima / Luft 

Mensch (Erholung) 

Landschafts-
pläne Rhein-
Kreis Neuss 

 Das Plangebiet liegt im Landschaftsplan VI Grevenbroich / Rommers-
kirchen des Rhein-Kreises Neuss. Dieser formuliert für das Plangebiet 
das Erhaltungsziel „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen 
oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig 
ausgestatteten Landschaft“. 

Pflanzen, Tiere,  
biologische Vielfalt 

Landschaft 

Bundesboden-
schutzgesetz  
BBodSchG 

 Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 

 Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. 

Boden 

BBodSchV  Nutzungsbezogene Maßnahmen-, Prüf- und Vorsorgewerte für 
Schadstoffe im Boden (Wirkungspfad Boden-Mensch) bzw. Eluat 
(Wirkungspfad Boden-Grundwasser) 

Boden 

Wasser 

Landeswasser-
gesetz für das 
Land Nord-
rhein-Westfalen  
LWG NW 

 Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidba-
ren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung  des Wassers 
sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemein-
heit. 

 Nach §51a ist Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 
1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln 
oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten. 

Wasser 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
WHG 

 Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum 
Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beein-
trächtigungen ihrer ökologischen Funktion 

Wasser 

Pflanzen, Tiere, 
biologisch Vielfalt 

Bundesimmis-
sionsschutzge-
setz  
BImSchG  
einschl. Ver-
ordnungen 
(insbes. 
22 BImSchV) 

 Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder vorwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzwürdige Gebiete. 

 Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit 

Mensch  
(Gesundheit) 

Luft 

TA Lärm  Nutzungsbezogene Immissionsrichtwerte für Lärm Mensch  
(Gesundheit) 

 

Für das Umfeld des Plangebietes existieren relevante Ziele von Fachplänen nur in 
Form eines Landschaftsplanes. Das Plangebiet liegt im Landschaftsplan VI Greven-
broich/Rommerskirchen des Rhein-Kreises Neuss. Dieser formuliert für das Plange-
biet das Erhaltungsziel „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonsti-
gen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Land-
schaft“. 
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Anderweitige Fachpläne aus den Bereichen Wasser-, Abfall und Immissionsschutz-
recht betreffen das Plangebiet nicht konkret. 

Als weitere wichtige Informationsgrundlage dient der stadtökologische Fachbeitrag 
und die ökologische Eignungsbewertung zum neuen Flächennutzungsplan 2006 - 
2020, der am 20.03.2007 bekannt gemacht wurde.  

Des weiteren gibt es eine Entwässerungsstudie und eine schalltechnische Untersu-
chung zum verbindlichen Bauleitplanverfahren. 

 

12.3  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprü-
fung nach § 2 (4) S1 ermittelt wurden, mit jeweils Bestand: Bestandsaufnahme der 
einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale 
der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, Nullvariante: Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung, Pla-
nung: geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen.  

 

12.3.1 Schutzgut Mensch (Gesundheit / Bevölkerung,  Überplanung menschlicher 
Nutzungen, verkehrsbedingte Emissionen, sonstige nutzungsbedingte Emissi-
onen, Sonstiges) 

Bestand: 

Das Plangebiet wird derzeit als Weide- und Gartenland genutzt. Im Plangebiet befin-
det sich eine landwirtschaftliche Halle mit einem kleinen Sandplatz (Reitplatz) Auf ei-
ner Teilfläche befindet sich ein altes, verwildertes Regenauffangbecken, das keine 
Verwendung mehr findet. Es grenzt im Norden und Westen an Wohngebiete und im 
Süden an den städtischen Friedhof. Widerrechtlich angeeignete Weideflächen zum 
Zwecke der Hausgartenerweiterung sollen im Bereich der Damaschkestraße legiti-
miert werden. Ein Gartengrundstück am Dahlienweg soll künftig bebaut werden. Die 
landwirtschaftliche Nutzung steht im Vordergrund.  

Es existiert keine messbare Lärmvorbelastung durch das naheliegende Kraftwerk 
Frimmersdorf oder die Windkraftanlagen auf der Vollrather Höhe. 

Nullvariante: 

Die südliche Fläche würde voraussichtlich weiterhin als landwirtschaftliche Flächen 
(Weideland, Pferdekoppel, Halle, Reitplatz genutzt werden. Im Norden im Bereich der 
Hausgärten an der Fliederstraße könnt es zu einer Nachverdichtung kommen. Das 
Umfeld des Regenüberlaufbeckens würde bis zu seinem Rückbau weiter verwildern. 
Direkte Auswirkungen dieser Fläche auf angrenzende menschliche Nutzungen be-
stehen nur sehr indirekt und geringfügig, so z.B. ggf. durch Geruchsemissionen bei 
Düngung der Weidefläche oder Geräusche durch die Traktoren, Pferdehaltung, Reit-
stunden. Die Weide wird weiterhin mehrmals im Jahr gemäht.  

Für die Ortschaft Neuenhausen ist die Nullvariante eine starke Einschränkung der 
Entwicklungsmöglichkeit der Ortslage.  

Planung: 

Die Nutzung als Weidefläche sowie das entbehrliche RÜB entfallen. Ein Großteil des 
Weidelands wird zur Ausgleichsfläche, geplant ist eine extensiv genutzte Streuobst-
wiese. Die Hausgärten im Süden werden verlängert. Die Hausgärten im Bereich der 
Fliederstraße haben Bestand und bleiben durch die Rücknahme der Wohnbauflächen 
unbeeinflusst.  

Konzipiert sind 76 WE, die im Anschluss an das Wohngebiet „Damaschkestraße“ ar-
rondiert werden sollen. Es handelt sich um die letzten Erweiterungspotentiale des 
Ortsteils Neuenhausen. Die neuen Wohneinheiten werden Emissionen durch Haus-
brand, Pkw-Verkehre und Freizeitnutzungen (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Hoch-
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druckreiniger) produzieren. Diese Emissionen sind in Wohngebieten nicht vermeidbar 
und lassen sich über Bauleitplanung nicht regeln. Jeder Anwohner ist zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit seiner Umwelt aufgefordert.  

Eine mögliche Beeinflussung des Plangebietes könnte durch die benachbarten Wind-
kraftanlagen auf der Vollrather Höhe oder dem Braunkohlekraftwerk Frimmersdorf er-
folgen. Der beauftragte Schallgutachter kommt jedoch nach nächtlichen Messungen 
vor Ort zu dem Ergebnis, dass keine Überschreitung der Nachwerte festgestellt wer-
den und somit der nächtliche Grenzwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) 
eingehalten werden. 

Durch die das Baugebiet begleitenden Ausgleichsflächen wird den ökologischen und 
stadträumlichen Belangen entsprochen werden.  

Während der Baumaßnahme sind mit Beeinträchtigungen des Verkehres durch die 
Baustelle zu rechnen. Weitere vorübergehende Beeinträchtigungen durch die Bau-
maßnahme, wie Lärm und Staubbelastung sollten auf das erforderliche Maß be-
schränkt werden.  

 

12.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und biologische Vielfalt 
(Schutzgut Tiere, Schutzgut Pflanzen, Landschaftsbild, Ortsbild, Biologische 
Vielfalt, Eingriff in Natur und Landschaft) 

Bestand/Nullvariante: 

Bei der Fläche handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die neben einer bauli-
chen Nutzung (Fahrzeughalle für Landmaschinen) als Wiese und Weideland genutzt 
werden. Es sind häufige Arten des Intensivgrünlandes aufzufinden. Die Wiesenflä-
chen werden regelmäßig gemäht. Ein bewachsener Feldrand ist nicht vorhanden. Le-
diglich die Südseite der landwirtschaftlichen Halle und das alte funktionslose Regen-
becken sind mit Gehölzen bestanden. Die Schutzwürdigkeit wird als gering eingestuft. 

Eine Vorbelastung durch das Kraftwerk Frimmersdorf ist erkennbar.  

Bei der Nullvariante würde sich an der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung vo-
raussichtlich nichts ändern. Es sind nur häufige Pflanzenarten des Intensivgrünlandes 
zu erwarten.  

Im Fachinformationssystem @LINFOS sind keine schützenswerten Tiere für das 
Plangebiet dokumentiert. Was die Lebensraumbedeutung des Plangebietes für die 
verschiedenen Tiergruppen betrifft, sind keine gesicherten Aussagen möglich. Ange-
sichts der Strukturarmut des Plangebietes selbst ist jedoch nur ein eingeschränktes 
Artenspektrum zu erwarten.  

Die Existenz von Amphibien im Bereich des Rückhaltebeckens ist auszuschließen, da 
dem Becken seit Jahren kein Wasser mehr zugeführt wird. Das Becken liegt trocken. 

Bezogen auf das Landschaftsbild treten keine Veränderungen ein: Hausgärten wer-
den weiterhin an die Weideflächen grenzen, die am Haldenfuß in den Waldbestand 
übergehen. 

 

Planung: 

Schutzgebiete werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

Insbesondere die Weideflächen aber auch teilweise die Hausgärten sind monostruk-
turiert.  

Durch die Wohnbebauung mit ihren Hausgärten entstehen für Tiere und Pflanzen je-
doch mittelfristig neue Lebensräume. Der oft anzutreffenden Strukturarmut von 
Hausgärten soll durch die Anlage von Strauchhecken aus heimischen Gehölzen und 
das Pflanzen von Bäumen begegnet werden. Tiere und Pflanzen, die sich in den Ge-
hölzinseln angesiedelt haben, finden nach bauphasenbedingtem Rückzug in benach-
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barte Bereiche wie z.B. den städtischen Friedhof, auch wieder in die künftigen Haus-
gärten oder den großzügigen Ortsrand zurück. Gehölzstreifen, Baumpflanzungen, 
Krautsaum, Strauchhecken und Hausgärten bieten den unterschiedlichsten Tieren 
neue Lebensräume. Durch diese Maßnahmen der Strukturanreicherung wird die Qua-
lität des Planbereichs merklich erhöht.  

Da ein Großteil der Freiflächen erhalten bleibt, liegt eine kleinflächige Inanspruch-
nahme von Freiraumflächen vor und es gibt in der Umgebung adäquate Rückzugs-
räume. 

Bezüglich des Orts- und Landschaftsbildes ist es erforderlich, durch Eingrünung in 
Form von Hecken, Übergänge und Grenzen zu konkurrierenden Nutzungen zu schaf-
fen. Die künftige Streuobstwiese leitet zum Haldenbereich über. Dort wo im Bereich 
der heutigen Halle ein Fußweg von der Königslindenstraße zum Graben geführt wird, 
soll ein Kinderspielplatz angelegt werden. 

Bzgl. des tatsächlichen Vorhandenseins schützenswerter Tiere im Plangebiet ist 
nichts bekannt.  

Bezüglich des Orts- und Landschaftsbildes ist es erforderlich, durch Eingrünung ei-
nen Übergang zur Halde zu schaffen.  

    

12.3.3 Schutzgut Boden (Bodenversiegelung, Bodenbelastung, Altlasten) 

Bestand: 

Im Rahmen der Erstellung der Digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises 
Neuss wurden im Umfeld der betreffenden Flächen keinerlei Überschreitungen der 
Vorsorgewerte nach Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV) im Bereich der 
Schwermetallgehalte und hinsichtlich organischer Belastungen festgestellt. 

Gemäß „stadtökologischem Fachbeitrag“ zum neuen Flächennutzungsplan befinden 
sich im Plangebiet ertragreiche Parabraunerden.  

Da dieser Lössboden mit einer Mächtigkeit von 12-20 dm etwas flachgründiger und an 
der Geländekante vielfach erodiert ist, werden nicht die absolut höchsten Wertigkeiten 
erreicht.  

Obwohl es sich dabei um allgemein schutzwürdige Böden mit gutem 
Entwicklungspotential und um nährstoff- und ertragreiche Böden handelt, ist darauf 
hinzuweisen, dass sie im Stadtgebiet weit verbreitet sind. Es ist kaum eine Erweiterung 
baulicher Nutzungen möglich, ohne diese sehr hochwertigen Böden zu beanspruchen.  

Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis, dass Bodenversiegelungen auf das 
notwendigste Maß zu begrenzen sind. 

Es sind zudem Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenverän-
derungen, insbesondere durch Eintrag von schädlichen Stoffen, zu treffen. 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt und vermutlich nicht zu erwarten. 

Nullvariante: 

Die Fläche würde weiterhin landwirtschaftlich genutzt und voraussichtlich entspre-
chend weiterhin mit Bioziden behandelt.  

Planung: 

Die Fläche würde zur Hälfte versiegelt, wenn die Anwohner die Grundflächenzahl 
vollständig ausnutzen. Ansonsten fällt die Versiegelungszahl geringer aus. Damit 
würden hochwertige Böden für die landwirtschaftliche Nutzung entfallen. Da dieser 
Lössboden mit einer Mächtigkeit von 12-20 dm etwas flachgründiger und an der 
Geländekante vielfach erodiert ist, werden jedoch nicht die absolut höchsten 
Wertigkeiten erreicht. Diese Bodentypen auf Lössbasis besitzen eine hohe 
Sorptionsfähigkeit für Nährstoffe und eine hohe nutzbare Wasserkapazität bei im 
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Allgemeinen mittlerer Durchlässigkeit. Die Böden sind jedoch empfindlich gegen 
Bodendruck. Obwohl es sich bei der Parabraunerde um allgemein schutzwürdige 
Böden mit gutem Entwicklungspotential und um nährstoff- und ertragreiche Böden 
handelt, ist darauf hinzuweisen, dass sie im Stadtgebiet weit verbreitet sind. Es ist 
kaum eine Erweiterung baulicher Nutzungen im Stadtgebiet möglich, ohne diese sehr 
hochwertigen Böden zu beanspruchen.  

Im Rahmen der Erstellung der Digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreis 
Neuss wurden im Umfeld der betreffenden Fläche keinerlei Überschreitungen der 
Vorsorgewerte nach Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV) im Bereich der 
Schwermetallgehalte und hinsichtlich organischer Belastungen festgestellt. 

Die Verkehrs- und Parkplatzflächen sind so zu gestalten, dass kein Schadstoffeintrag 
in den Boden erfolgt. 

Während der Baumaßnahme werden die Eingriffe in den Boden soweit wie möglich 
minimiert. Es sind zudem Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen, insbesondere durch Eintrag von schädlichen Stoffen, zu 
treffen. 

 

12.3.4 Schutzgut Wasser (Wasserschutzzonen, Oberflächengewässer, Grundwasser-
 stand, Niederschlagswasserbeseitigung, Schadstoffeintrag) 

Bestand: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Einflussbereichs der Sümpfungsmaßnahmen des 
Braunkohletagebaus. Die bergbaubedingten Grundwasserabsenkungen können auf-
grund des fortschreitenden Tagebaubetriebs durchaus noch über einen längeren Zeit-
raum wirksam bleiben. Nach Aussage des Landesoberbergamtes werden sich nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen die ursprünglichen wasser-
wirtschaftlichen Verhältnisse wieder einstellen. 

Am südöstlichen Rand des Plangebietes verläuft ein Entwässerungsgraben in den 
künftig das Regenwasser aus dem Plangebiet eingeleitet wird.  

Nullvariante: 

Bei der Nullvariante würde sich nichts verändern. 

Planung: 

Da das Plangebiet in Teilen versiegelt würde, vermindert sich die Grundwasserneu-
bildung. Bereits heute ist die Sickerfähigkeit des lehmhaltigen Ackerbodens sehr be-
schränkt, so dass teilweise nach Anlage der Hausgärten und der Hecken und Ge-
hölzstreifen von einer Erhöhung der Durchlässigkeit des Bodens ausgegangen wer-
den kann. Bei einer Versickerung über belebte Bodenzonen ist mit keinen zusätzli-
chen relevanten Schadstoffeinträgen zu rechnen, da keine Belastung des Nieder-
schlagswassers durch die Folgenutzung zu erwarten ist. Während der Baumaßnah-
me werden die Eingriffe in den Boden soweit wie möglich minimiert. 

Nach Beendigung der Sümpfungsmaßnahmen ist mit einem ansteigenden Grund-
wasserspiegel zu rechnen. 

Ein gesonderter Hinweis auf die Grundwasserproblematik wird in die textlichen Fest-
setzungen aufgenommen. 

 

12.3.5 Schutzgut Luft (Verkehrsbedingte Emissionen,  Gewerbliche und sonstige 
Emissionen) 

Bestand: 

Derzeit besteht keine messbare Vorbelastung des Plangebietes durch Immissionen.  

Nullvariante: 
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An der Istsituation würde sich voraussichtlich nichts ändern. 

Planung: 

Durch die Planung entstehen im Plangebiet in geringem Umfang zusätzliche Verkeh-
re, die hierdurch verursachten Luftbelastungen sind jedoch nicht quantifizierbar.  

Für den Bereich des Plangebietes liegen keine Angaben zur lufthygienischen Situati-
on vor. Geruchsbelästigungen sind nicht bekannt. 

Der Luftreinhalteplan (Bezirksregierung Düsseldorf 2009) beschreibt in Grevenbroich 
im Jahr 2006 Überschreitungen der maßgeblichen Grenzwerte der 22. BImSchV für 
PM10 im Bereich Gustorf/ Gindorf. Dies wird unter anderem auf den Kohlebunker des 
Tagebaus als bedeutende Einzelquelle zurückgeführt. Die Grenzwertüberschreitun-
gen treten 2010 vermutlich aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter zielgerichteter 
Maßnahmen nicht mehr auf.  

 

12.3.6 Schutzgut Klima 

Bestand: 

Aufgrund der beengten Lage zwischen Halde und Ortschaft kann die landwirtschaftli-
che Fläche als eine Wind- und austauscharme Lage bezeichnet werden. 

Nullvariante: 

Bei der Nullvariante würde sich zum Bestand nichts ändern. 

Planung: 

 Bei Realisation der Planung würde die Versiegelung erhöht, so dass auf der Plange-
bietsfläche selbst eine stärkere Temperaturerhöhung stattfinden würde. Ein Ausgleich 
hierfür erfolgt durch die Begrünung der Außenanlagen. Bäume würden durch ihre 
Verdunstung das Kleinklima verbessern und der Staubbindung dienen.  

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Fläche ist davon auszugehen, dass 
sich bzgl. der Belüftungssituation nichts Wesentliches ändern würde und nur kleinkli-
matische Effekt auftreten. 

 

12.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter (Denkmalschutz / Bodendenkmalpflege, Ver-
nichtung wirtschaftlicher Werte) 

Bestand: 

Baudenkmäler befinden sich weder im Plangebiet noch im direkten Umfeld. Über Bo-
dendenkmäler ist nichts bekannt. Bzgl. wirtschaftlicher Werte ist anzumerken, dass 
landwirtschaftliche Nutzflächen verringert werden. 

 Nullvariante: 

Die Nullvariante hätte keine Auswirkungen auf potentielle Bodendenkmäler, da der 
Boden vermutlich nicht tiefer bearbeitet würde, als es heute bereits geschieht.  

Planung: 

Sofern im Plangebiet Bodendenkmäler zu erwarten wären, hätte die Planung dort 
Einwirkungen, wo Fundamente und Keller ausgehoben, tiefwurzelnde Pflanzen ge-
setzt oder Leitungen verlegt würden. Bisher liegen jedoch keine Erkenntnisse zu po-
tentiellen Bodendenkmälern vor. Sofern bei den Bauarbeiten potentielle Bodendenk-
mäler entdeckt würden, wäre das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege zu be-
nachrichtigen. 

Bezüglich wirtschaftlicher Werte ist der Verlust der hochwertigen Böden für die land-
wirtschaftliche Nutzung zu erwähnen.  
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 12.3.8  FFH- Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete 

Im Stadtgebiet von Grevenbroich befinden sich keine FFH Gebiete bzw. europäi-
schen Vogelschutzgebiete. Im weiteren Umfeld des Kreises Neuss gibt es 8 Natu-
ra2000-Gebiete. Eine erhebliche negative Beeinträchtigung dieser Gebiete durch die 
geplante Maßnahme wird nicht gesehen. 

  

12.3.9 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen u. Abwasser 

 Bestand: 

Es treten die im normalen landwirtschaftlichen Betrieb entstehenden Emissionen auf 
(Traktoren-/Maschinenlärm und -abgase, Einträge durch Düngung oder Biozide). Eine 
Minderung könnte nur durch eine biologische Landwirtschaft erreicht werden. 

Nullvariante: 

Keine Veränderung zum Bestand. 

Planung: 

Schmutz- und Regenwasser werden aufgrund der Lehmhaltigkeit des Bodens in ein 
Trennsystem eingeleitet. Der Regenwasserkanal führt bis zum Entwässerungsgra-
ben, in den das Regenwasser künftig eingleitet werden soll. Somit wird dem § 51a 
LWG entsprochen. 

Stellplätze sollen - wenn möglich – aus sickerfähigem Material hergestellt werden. 

Zu den zusätzlichen Emissionen bzgl. Luftbelastung und Stäube liegen keine detail-
lierten Ermittlungen vor; hier ist eine Vermeidung im Rahmen der Bauleitplanung 
kaum möglich. Die Staubbelastung könnte durch die Bepflanzung der Hausgärten 
und des Ortsrandes mit Gehölzen (Staubbindung) reduziert werden. 

Im Rahmen der Baumaßnahme ist ebenfalls mit Emissionen während der Bauphase 
zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass entstehende Abfälle sachgerecht ent-
sorgt werden und die baubedingten Emissionen auf das notwendige Maß reduziert 
werden. 

 

12.3.10 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Die künftigen Bauvorhaben werden gemäß Wärmeschutzverordnung errichtet. Es 
wird empfohlen auf erneuerbare Energien zurückzugreifen, z.B. Warmwasserberei-
tung über Sonnenkollektoren oder Wärmeversorgung über Wärmepumpen.  

Bei der Auswahl der Baustoffe sollte auf recyclingfähige und auch erneuerbare Roh-
stoffe zurückgegriffen werden. Dabei sollte auch auf die Auswahl regionaler Baustoffe 
geachtet werden, zu deren Herstellung und Transport möglichst wenig Energie ver-
braucht wird.  

Dies kann jedoch in der verbindlichen Bauleitplanung nicht festgesetzt werden; ent-
sprechende Empfehlungen sollten jedoch gegeben werden. Dies gilt auch für den 
Einbau von Zisternen zur Regenwassernutzung. 

 

12.3.11 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesonde-
re des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsplan VI Grevenbroich/Rommerskirchen des 
Rhein-Kreises Neuss. Dieser formuliert für das Plangebiet das Erhaltungsziel „Erhal-
tung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschafts-
elementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“. Zur Eingrünung des Orts-
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randes und zur Formulierung eines Überganges zwischen Ortslage und Landschaft 
wird als Ausgleichsmaßnahmemaßnahme eine Streuobstwiese vorgesehen. Hier-
durch wird sogar eine Anreicherung des Naturraumes erzielt, da eine bisher mono-
strukturierte Intensivweidefläche mit Gehölzen aufgewertet wird. Eine Streuobstwiese 
als Übergang zur Landschaft bietet vielen Lebensformen Habitate.  

Nach derzeitiger Erkenntnis liegen für das Plangebiet keine weiteren Fachpläne vor.  

Als informeller Rahmenplan liegt ein Dorfentwicklungsplan für Neuenhausen vor, der 
im Jahre 2001 vom Rat der Stadt Grevenbroich beschlossen wurde. Für den Bereich 
des Plangebietes wurden im DEP Neuenhausen gleich fünf Ziele formuliert, die in die 
Planung eingeflossen sind. Hierzu zählt die Neuschaffung eines Fußweges am Ende 
der Königslindenstraße, die Rücknahme der Erweiterungsfläche des neuen Friedho-
fes, die Entwicklung von neuen Wohnbauflächen, die Ergänzung der Ortsrandeingrü-
nung an der Damaschkestraße, die Prüfung von Möglichkeiten der Nachverdichtung 
im Bereich Dahlienweg und Tulpenweg, und die Umwandlung von Ackerflächen in 
Grünland. 

 

12.3.12  Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den 

Für den Bereich des Plangebietes liegen keine Angaben zur lufthygienischen Situati-
on vor. Geruchsbelästigungen sind nicht bekannt. 

Der Luftreinhalteplan (Bezirksregierung Düsseldorf 2009) beschreibt in Grevenbroich 
im Jahr 2006 Überschreitungen der maßgeblichen Grenzwerte der 22. BImSchV für 
PM10 im Bereich Gustorf/ Gindorf. Dies wird unter anderem auf den Kohlebunker des 
Tagebaus als bedeutende Einzelquelle zurückgeführt. Die Grenzwertüberschreitun-
gen treten 2010 vermutlich aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter zielgerichteter 
Maßnahmen nicht mehr auf.  

 

12.3.13 Die Wechselwirkung zwischen den Belangen des Umweltschutzes nach den 
Nummern 6.3.1 bis 6.3.7 

Aufgrund komplexer Wirkzusammenhänge im Naturhaushalt verursachen Beeinträch-
tigungen eines Schutzgutes in der Regel Wechselwirkungen mit anderen Schutzgü-
tern. Da die Zusammenhänge insgesamt sehr kompliziert sind, beschränkt sich die 
Darstellung der Wechselwirkungen beispielhaft auf das Aufzeigen einiger elementarer 
Wirkstrukturen: 

 Der Verlust von Ackerstandorten und Flächen mit natürlichen Bodenfunktionen 
führt für Tier- und Pflanzenarten zu einer Veränderung der Lebensbedingungen. 
Außerdem kommt es durch die Zerstörung des Bodengefüges zu Veränderungen 
des Grundwasserhaushaltes. Im Bereich großflächiger Versiegelungen kommt es 
darüber hinaus zu einer Beeinträchtigung der Luft- und Klimaregulation.  

 Änderungen der Oberflächenform durch Bodenbewegungen (Angleichung des 
Reliefs) wirken sich nicht nur auf das Schutzgut Boden sondern auch auf das 
Landschaftsbild aus. 

In manchen Fällen können auf ein Schutzgut bezogene Minderungsmaßnahmen 
negative Auswirkungen bezüglich eines anderen Schutzgutes in sich bergen. Zum 
Beispiel kann die Verringerung zu versiegelnder Flächen innerhalb ausgewiesener 
Baugebiete (Herabsetzung GRZ) und die damit verbundene geringere Inanspruch-
nahme verschiedener Schutzgüter gleichzeitig mit der Erhöhung der Inanspruch-
nahme wertvoller Außenbereichsflächen verbunden sein. 

In folgender Tabelle wird versucht, die wesentlichen Wechselwirkungen darzulegen:  
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 Mensch Tiere/Pflanzen Boden Wasser Klima/Luft Landschaft 

Mensch  Struktur der 
Landschaft als 
“Wohn- und 
Arbeitsumfeld” 
sowie des Erho-
lungsraumes  

Lebens und 
Siedlungsraum, 
Produktionsflä-
chen für die Land- 
u. Forstwirtschaft  

Grund und Ober-
flächenwasser als 
Brauch- und ggf. 
Trinkwasserliefe-
rant, 

Oberflächenwas-
ser als Erholungs-
raum 

 

Steuerung der 
Luftqualität und 
des Mikroklimas, 
Belüftung der 
angrenzenden 
Siedlungsberei-
che, Beeinflus-
sung des Wohl-
befindens des 
Wohn- u. Arbeits-
umfeldes 

Erholungs- und 
Lebensraum, 
Kulturlandschaft 
als Erwerbs-
grundlage,  

Tiere/ Pflanzen Störung/ Ver-
drängung von 
Arten durch neue 
Nutzung, Trittbe-
lastung, Eutro-
phierung, Arten-
verschiebung  

 Standort und 
Standortfaktor für 
Pflanzen und 
Standort und 
Lebensmedium 
für höhere Tiere 
u. Bodenlebewe-
sen  

Standort und 
Standortfaktor für 
Pflanzen und 
Standort u. Le-
bensmedium für 
höhere Tiere u. 
Bodenlebewesen  

Luftqualität als 
Standortfaktor für 
Tier- und Pflan-
zenwelt 

Grundstruktur für 
unterschiedliche 
Biotope 

Boden Trittbelastung, 
Verdichtung, 
Versiegelung, 
Strukturverände-
rung, sowie 
Veränderung der 
Bodeneigen-
schaften und 
Schadstoffeintrag, 
Verlust hochwer-
tiger Ackerflä-
chen, 

Zusammenset-
zung des Eda-
phons (Bodenle-
bewelt), Einfluss 
auf die Bodenge-
nese 

 Einflussfaktor für 
die Bodengenese 

Förderung der 
Humusbildung 

Regenwasser-
versickerung 

Filter- und Puffer-
eigenschaften 

Einflussfaktor auf 
die Bodengenese 

Einfluss auf 
Erosion  

Grundstruktur für 
unterschiedliche 
Böden 

Wasser Eutrophierung 
und Stoffeintrag, 
Gefährdung 
durch Ver-
schmutzung, 
Grundwasserab-
senkung, Über-
formung von 
Retentionsflächen 
(Hochwasser-
schutz) 

Vegetation als 
Wasserspeicher 

Grundwasserfilter 
und Wasserspei-
cher 

 Steuerung der 
Grundwasser-
neubildung 

 

Klima/ Luft Einträge in die 
Luft durch Emis-
sionen (Pkw, 
Hausbrand, 
Gewerbe), Ver-
änderung des 
Mikroklimas und 
Belüftung  

Steuerung des 
Mikroklimas durch 
z.B. Beschattung, 
Veränderung der 
Belüftungsfunkti-
on durch Begrü-
nung 

Einfluss auf das 
Mikroklima, durch 
u.a. Oberflächen-
art, Versiege-
lungsgrad,  

Einflussfaktor auf 
die Verduns-
tungsrate 

 Einflussfaktor für 
die Ausbildung 
des Mikroklimas, 
sowie auf den 
Luftaustausch 

Landschaft Veränderung der 
Eigenart der 
Landschaft durch 
Bebauungs- und 
Begrünungsstruk-
turen und Nut-
zungsänderungen 

Vegetation als 
charakteristisches 
Landschaftsele-
ment 

Bodenrelief z.B. 
Terrassenkanten 

Entstehung der 
Geomorphologie 
(z.B. Flusstäler, 
Auenlandschaft), 
Oberflächenwas-
ser als land-
schaftsbildendes 
Element 

Landschaftsbil-
dend über Akku-
mulation und 
Erosion 

 

 

Die nennenswerten Wechselwirkungen für dieses konkrete Plangebiet bestehen ei-
nerseits in Zusammenhang mit der Bodenversiegelung und andererseits in der Ver-
änderung der Tier und Pflanzenwelt. Der Verlust der landwirtschaftlichen Produkti-
onsfläche spielt eine kleinere Rolle.  

Die dargestellte Ausgleichsmaßnahme „Anlage einer Streuobstwiese“ führt zu fol-
genden positiven Effekten zwischen den Schutzgütern: 

Grünlanderhalt entspricht den Ansprüchen des Boden – und Wasserschutzes, ins-
besondere bei Verzicht auf Einsatz von Fungiziden /Herbiziden/Gülle/Klärschlamm. 
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Damit verbunden ist auch die Förderung von Humusbildung (positiver Effekt auf Bo-
denwasserhaushalt und Gefügestabilität) sowie die Förderung von Bodenbiodiversi-
tät (positiver Effekt auf Bodenfauna), wodurch weiterhin CO2 gebunden werden 
kann (positiver Effekt auf Klima) und der Boden ist vor Erosion durch Wind und 
Wasser geschützt. Weiterhin unterbleibt eine Bodenverdichtung durch Befahren mit 
schwerem Gerät und die Regenwasserversickerung bleibt gewährleistet. Bei Verlust 
und Versiegelung von Grünland treten die umgekehrten Effekte ein. 

Die geringe Anzahl der relevanten Aspekte ist zum einen durch die geringe Flä-
chengröße und zum anderen durch die heutige intensive landwirtschaftliche Nut-
zung bedingt. 

 

12.3.14 Bodenschutzklausel 

Eine Wiedernutzung oder Nachverdichtung anderer Flächen kommt als Alternative 
für den Standort „Verlängerung Königslindenstraße“ nicht in Betracht. Im Rahmen 
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Grevenbroich wurden 
alle Flächenreserven erfasst und ein Bedarf an Neuausweisungen errechnet und 
belegt. Es wurden bereits in der Flächennutzungsplanung nur solche Wohnbauflä-
chen neu dargestellt, wo die Bauflächen ökologisch unempfindlich und städtebaulich 
und infrastrukturell sinnvoll arrondierbar sind. 

Es handelt sich um die letzte Entwicklungsreserve eines Ortsteils, der durch seine 
Einbettung zwischen Halde, Bundesautobahn und Landstraße in seiner Ausdeh-
nung absolut eingeschränkt ist. Leider wurden diese aus fachlicher Sicht als Ent-
wicklungspotential eingestuften Wohnbauflächen in den Abstimmungsgesprächen 
mit der Bezirksregierung Düsseldorf gestrichen. Die Bezirksregierung räumte jedoch 
ein, dass bei einer Rücknahme von Wohnbauflächen an einer anderen Stelle im 
Gegenzug doch noch eine Wohnbauflächendarstellung am Fuße der Halde möglich 
sein könnte. 

Kurze Zeit nach Beschuss des neuen Flächennutzungsplans im Jahre 2007 erhielt 
die Verwaltung neue Hinweise des damals zuständigen Bergamtes Düren, dass ein 
Großteil der Flächen an den Haldenfüßen im Grevenbroicher Stadtgebiet innerhalb 
einer Sicherheitszone der ehemaligen Bergbauhalde liegen. In dieser Sicherheits-
zone, die vom Bergamt Düren kartographisch festgelegt wurde, liegen auch die Flä-
chen, die Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens sind. In dieser Zone liegen 
auch bestehende Wohnbauflächen im Bereich der Fliederstraße. Diese potentiellen 
Baugrundstücke könnten nach Ausbau des angrenzenden Feldweges rückwärtig 
erschlossen werden. Der Verwaltung sind in diesem Bereich Baugesuche bekannt, 
die aufgrund des Sicherheitsstreifens, der diese Grundstücke durchquert, nicht posi-
tiv beschieden werden können. Daher hat die Verwaltung mit Schreiben vom 
17.03.2009 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgeschlagen, im Bereich der Flieder-
straße Wohnbauflächen in der Größenordnung von 0,82 ha herauszunehmen und 
im Tausch Baugrundstücke in der Verlängerung der Königslindenstraße anzubieten. 
Die neuen Wohnbauflächen haben einen Umfang von 1,0 ha, wobei ca. 0,2 ha 
landwirtschaftlich genutzt werden. Hier befindet sich eine landwirtschaftliche Halle, 
die Bestandsschutz hat. Somit besteht ein Ausgleich zwischen Rücknahme und 
Neudarstellung. 

Mit Mail vom 30.04.2009 hatte daraufhin das Dezernat 32 der Verwaltung mitgeteilt, 
dass aus Sicht der Landesplanung keine Bedenken gegen den vorgesehenen 
Wohnbauflächentausch in Neuenhausen bestehen.  

 

12.4  Umwidmungssperrklausel 

Wie bereits erläutert, wurden bei der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes 
alle alternativen Entwicklungsstandorte für die Gesamtstadt und die Ortslagen dis-
kutiert. Da eine Nachverdichtung der Bauflächen in Neuenhausen aufgrund der 
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Siedlungsdichte oder der ökologischen Wertigkeit von durchgrünten Binnenberei-
chen den anhaltenden Wohnraumbedarf Neuenhausens nicht decken kann, erge-
ben sich keine anderen tragfähigen Alternativen als die Inanspruchnahme der land-
wirtschaftlichen Fläche im Plangebiet. 

 

12.5  Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung; Eingriff in Natur und 
Landschaft / Kompensationsmaßnahmen 

Bestand: 

Die Eingriff-Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung. Hier an dieser Stelle können jedoch die Erkenntnisse aus dem Bebau-
ungsplanverfahren dargestellt werden: 

Derzeit wird das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Es handelt sich 
um Weideland. Im Norden des Plangebiets befindet sich eine landwirtschaftliche 
Halle, mit Reitplatz, die Bestandschutz genießt. Im Biotoptypenkataster der Stadt 
Grevenbroich wird die Weidefläche als artenarmes, frisches Intensivgrünland mit ge-
ringer Schutzwürdigkeit und Wertigkeit ausgewiesen. Vor Ort befinden sich im Plan-
gebiet nur wenige Gehölzstrukturen, zum einen wurde die landwirtschaftliche Halle 
nach Süden abgepflanzt, zum anderen haben sich auf der Fläche eines ehemaligen 
Regenrückhaltebeckens Gehölze angesiedelt. Die Schutzwürdigkeit wird als gering 
eingestuft. In geringem Umfang werden teilversiegelte Hausgärten mit in das Plan-
gebiet integriert. 

Grundlage für die Kompensationsberechnung ist jedoch der gültige Altbebauungs-
plan G 55, der für fast das gesamte Plangebiet die Festsetzung öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Friedhof festsetzt. Diese Festsetzung bestimmt den 
ökologischen Grundwert der Fläche. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig im Plangebiet kompensiert. 
Hierzu wird eine bis zu 65 m breite Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Auf dieser Fläche soll 
eine Streuobstwiese angelegt werden, die den Ortsteil Neuenhausen nach Südos-
ten abrundet und den Übergang zur Halde bildet.  

Es liegt sogar ein Kompensationsüberschuss von 24% vor, der in das Ökokonto der 
Stadt Grevenbroich eingepflegt werden soll. 

 

12.6  Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG 

Da keine FFH oder Vogelschutzgebiete von europäischer Bedeutung in Greven-
broich existieren, ist hier keine Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

Auch im Fachinformationssystem @LINFOS sind keine schützenswerten Tiere für 
das Plangebiet dokumentiert. Was die Lebensraumbedeutung des Plangebietes für 
die verschiedenen Tiergruppen betrifft, sind keine gesicherten Aussagen möglich. 
Angesichts der Strukturarmut des Plangebietes selbst ist jedoch nur ein einge-
schränktes Artenspektrum zu erwarten.  

Die Existenz von Amphibien im Bereich des Rückhaltebeckens ist auszuschließen, 
da dem Becken seit Jahren kein Wasser mehr zugeführt wird. Das Becken liegt tro-
cken. 

 

12.7  Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Bezüglich der Standortauswahl gab es keine anderen vergleichbaren Alternativen. 
Es handelt sich um die letzte Entwicklungsreserve eines Ortsteils, der durch sein 
Einbettung zwischen Halde, Bundesautobahn und Landstraße in seiner Ausdeh-
nung absolut eingeschränkt ist. Durch die günstige Lage am Neuenhausener Ost-
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rand, in unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte, werden Wohnbauflächen dort angesie-
delt, wo die Flächen für eine Entwicklung besonders unempfindlich sind. Die negati-
ven Folgen der Versiegelung einer Intensivgrünfläche sollen durch Regenwasser-
management, Entsiegelung von Parkflächen und einer eher intensiven Freiraumge-
staltung und der Anlage einer Streuobstwiese gemindert werden. Entsprechende 
Festsetzungen werden in den Bebauungsplan aufgenommen. Vorschläge zum Ein-
bau von Zisternen, die Verwendung regenerativer Energien und regionalen Baustof-
fen haben nur Empfehlungscharakter und können über diesen Bauleitplan nicht 
festgelegt werden.  

Durch die Festsetzung der Ausgleichsfläche zur Ortsrandeingrünung können Le-
bensräume für die heimische Tierwelt geschaffen werden.  

 

12.8  in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (wobei die Ziele 
und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen 
sind) 

Wie bereits erwähnt wurde bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
2006-2020 ein gesamtstädtisches Wohnbauflächenentwicklungskonzept mit der Be-
zirksplanungsbehörde und dem Rhein-Kreis Neuss abgestimmt. Es handelt sich um 
die letzte Entwicklungsreserve eines Ortsteils, der durch seine Einbettung zwischen 
Halde, Bundesautobahn und Landstraße in seiner Ausdehnung absolut einge-
schränkt ist. Die vorliegende Fläche gehört zu den ökologisch unempfindlichen Flä-
chen.  

Innerhalb des Planungsgebietes gibt es aufgrund des Sicherheitsstreifens am Hal-
denfuß und dem damit verbundenen Bauverbot keine denkbaren Erschließungs- 
oder Bebauungsalternativen. Die gewählte Dichte der Bebauung und das Ausmaß 
der Verkehrsflächen entspricht jedoch gewohnten und funktionstüchtigen, erprobten 
Strukturen in Grevenbroich und ist der Bedeutung Neuenhausens und der speziellen 
Ortsrandlage in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung und den Versiegelungs-
grad angemessen. 

 

12.9  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben 

Im Folgenden werden Hinweise auf Schwierigkeiten benannt, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben auftraten: 

 Es liegen keine aktuellen Kartierungen der Fauna des Plangebietes vor. Es wur-
de auf die Kartierung des Fachinformationssystem @LINFOS zurückgegriffen. 

 Es liegen keine aktuellen lufthygienischen Messungen für das Plangebiet vor. 

 Es liegen keine Daten zur stofflichen Belastungssituation des Grundwassers vor. 

 Die nach Abschluss der Sümpfung zu erwartenden Grundwasserflurabstände 
sind nicht genau prognostizierbar. 

Die oben aufgeführten Defizite sind für die Beschreibung des Vorhabens und die 
Beurteilung der erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter überwiegend nicht 
wesentlich. Relevante offene Aspekte sind durch entsprechende Hinweise im Be-
bauungsplan berücksichtigt.  
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12.10   Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-
gen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind die folgenden Maßnahmen gebo-
ten  

 Überprüfung der Pflanzmaßnahmen 

 Überprüfung des Einhaltens der maximal zulässigen Versiegelung  

 Überprüfung der Immissionsbelastungen durch die Windräder und das Kraftwerk 
Frimmersdorf 

 Langfristig Überprüfung möglicher Grundwasserbelastungen insbesondere nach 
Abschluss der Sümpfungsmaßnahmen und daraus resultierendem Wiederan-
stieg des Grundwassers. 

Das Monitoring erfolgt üblicherweise ein Jahr nach Inkrafttreten der Änderung des 
Bauleitplans und wird in einem Fünf-Jahres-Intervall wiederholt, um ungewünschte 
und unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu erfassen. 

 

12.11  allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 

 

 Die Bewertung berücksichtigt die Minderungsmaßnahmen. 

 

Schutzgut 
 

Auswirkungen des Vorhabens Bewertung 

Mensch  Emissionen durch Hausbrand 
(Luft) und Verkehr (Luft und 
Lärm); 

 Vermutlich geringfügig erhöhte 
Luftbelastung 

 
 
 
 Beeinträchtigungen während 

der Bauphase durch Staub, 
Lärm, Emissionen, Einschrän-
kung des Verkehrs 

 Keine Überschreitung der 
Grenzwerte gemessen 

 
 Geringfügige Beeinträchti-

gung; Emissionen durch An-
wohner dauerhaft aber ge-
ring und damit unproblema-
tisch 

 mittel, aber vorübergehend 

Tiere / Pflanzen/ 
Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

 Verdrängung von Tierarten auf 
benachbarte Ackerflächen, 
Wald oder in den Bereich des 
Friedhofes, Verlust des Le-
bensraumes für Pflanzenarten,  

 Beeinträchtigungen während 
der Bauphase durch Lärm, 
später Freizeitlärm 

 vollständiger Ausgleich des 
Eingriffs im Plangebiet mög-
lich, Schaffung neuer Lebens-
räume (Ortsrand, Streuobst-
wiese)  

 bzgl. Pflanzen gering, dauer-
haft  

 bzgl. Tiere dauerhaft und 
vermutlich gering bis mittel 

 
 vorübergehend, gering – 

mittel 
 
 Ausgleich erfolgt vollständig 

im Gebiet; vorübergehend, 
gering - mittel 

Biologische Viel-
falt 

 Verlust einer Fläche des Le-
bensraumes „Intensivgrünland“ 
schränkt die biologische Viel-
falt kaum ein, da die Artenviel-
falt bzgl. Tier- und Pflanzen-
welt sehr beschränkt ist 

 gering, aber dauerhaft 

Landschaftsbild, 
Ortsbild, 

 Eingrünung mindert den Ein-
griff in das Orts- und Land-

 dauerhaft aber gering, da 
sich die Hochbauten in das 



 21 

schaftsbild bebaute Umfeld einfügen,  

Boden  Versieglung hochwertigen und 
ertragreichen Bodens (Para-
braunerde),  

 Verlust einer artenreichen 
Bodenbiodiversität 

 hoch, dauerhaft 

Wasser  Beeinträchtigung der Grund-
wasserneubildung 

 hoch, dauerhaft 

Luft  Zusätzliche Luftbelastung 
durch Verkehr 

 dauerhaft, nicht quantifizier-
bar, voraussichtlich gering 

Klima  Veränderung des Kleinklimas 
durch Versiegelung, Ausgleich 
durch Begrünung 

 dauerhaft, mittel 
 

wirtschaftl. Werte  Verlust hochwertiger Böden für 
die landwirtschaftl. Nutzung, 

 Sicherung der Wohnraum-
nachfrage 

 Stärkung der Ortsmitte  

 hoch 
 
 bedeutend  
 
 bedeutend  

Denkmäler,  
Bodendenkmäler 

 Keine 
 Keine soweit bekannt 

 keine 
 soweit bekannt keine 

FFH- und Vogel-
schutzgebiete 

 keine  keine 

Wechselwirkungen  Versiegelung des Bodens und 
Auswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenwelt, Grundwasser 
sowie Klima 

 Versiegelung bzw. Begrü-
nungsmaßnahmen und Klima-
auswirkungen 

 s.o. 

Schutzgut Auswirkungen des Vorhabens Bewertung 

 

Als dauerhafte erhebliche Auswirkung bleibt die Versiegelung des Bodens im 
Plangebiet und die Reduzierung der Grundwasserneubildung. Ebenso bleibt dauerhaft 
der Entfall hochwertiger Ackerflächen für die landwirtschaftliche Nutzung. Die mit der 
Versiegelung verbundene Veränderung des Kleinklimas ist durch die 
Begrünungsmaßnahmen zum großen Anteil ausgleichbar.  

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Ausgleichsmaßnahmen im Plan-
gebiet vollständig ausgeglichen.  

 

13. Berücksichtigung des Umweltberichtes in der Begründung 

 (Abwägung der verbliebenen beeinträchtigten Belange/erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen aus dem Umweltbericht und den sonstigen städtebaulichen Zielset-
zungen der Planung). 

Als dauerhafte erhebliche Auswirkung bleibt die Versiegelung des Bodens im Plange-
biet und die Reduzierung der Grundwasserneubildung. Ebenso bleibt dauerhaft der 
Entfall hochwertiger Ackerflächen für die landwirtschaftliche Nutzung. Die Vernichtung 
des Ackerlebensraumes ist nicht so hoch zu gewichten, da dieser in angrenzenden 
Flächen weiterhin vorhanden bleibt.  

Die mit der Versiegelung verbundene Veränderung des Kleinklimas ist durch die Be-
grünungsmaßnahmen zum großen Anteil ausgleichbar. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Maßnahmen im Plangebiet voll-
ständig ausgeglichen. Hier ist in erster Linie die geplante Streuobstwiese zu nennen.  

Alle anderen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind auf Bebauungspla-
nebene nicht regelbar und können daher erst in nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren festgelegt werden.  
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 Diesen Beeinträchtigungen ist jedoch im Rahmen der Abwägung die Befriedigung der 
Wohnraumnachfrage in Neuenhausen gegenüberzustellen. Die Fläche, die Bestandteil 
dieses Bauleitplanverfahrens ist, vereint alle Anforderungen an einen ökologisch ver-
tretbaren und städtebaulich sinnvollen Standort für ein Neubaugebiet. Neben der Flä-
chenverfügbarkeit sind hier eine sehr gute Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung an 
den Ortskern zu nennen. Es handelt sich zudem um die letzte Flächenreserve. Die 
Streuobstwiese führt zu einer Anreicherung einer bisher intensiv genutzten Weideflä-
che und wirkt sich positiv auf die Bodenbiodiversität aus. Mit der Umsetzung des Plan-
vorhabens werden zahlreiche Maßnahmenvorschläge aus dem Dorfentwicklungsplan 
Neuenhausen umgesetzt. 

 Diese benannten Belange werden höher gewichtet als die beeinträchtigten Umweltbe-
lange bzw. die verlorengehende landwirtschaftliche Nutzung. 

 

14.  Kenndaten der Planung 

 

 Flächenbilanz: 

 

 Bestand Planung 

Wohnbauflächen/Versorgungsflächen 10972 qm 10396 qm 

Landwirtschaftliche Flächen 28247 qm  

Hausgärten  20328 qm 

SPE-Flächen (LW)  8495 qm 

 

15.  Durchführung der Planung/ Bodenordnende Maßnahmen/Kosten 

Das Baugebiet G 204 soll in Zusammenarbeit mit einem Bau-/Erschließungsträger entwickelt 
werden. Über vertragliche Vereinbarungen soll die Umsetzung der Planung geregelt werden. 
Die freistehenden Einfamilienhäuser sollen vorrangig an private Bauherren veräußert wer-
den.  

Die Stadt Grevenbroich trägt die Kosten für die Bauleitplanung. Der Haupteigentümer der 
Flächen im Plangebiet hat die Gutachterkosten getragen. 

 

16.  Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Im Regionalplan (GEP ’99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf werden Teilbereiche des 
Plangebietes als ‚Allgemeiner Siedlungsbereich’, die Flächen entlang der Abraumhalde als 
‚Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich’ dargestellt. Entsprechend enthält der künftige FNP 
Darstellungen für Wohnbauflächen, Hausgärten und Flächen für die Landwirtschaft. 

Parallel zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird für den südlichen Teilbereich des 
Geltungsbereichs der FNP-Änderung der Bebauungsplan G 204 „Wohngebiet Verlängerung 
Königslindenstraße“ aufgestellt. Bebauungsplanaufstellung und Flächennutzungsplanände-
rung erfolgen im Parallelverfahren. 

Mit der Bezirksregierung wurde ein Wohnbauflächentausch vereinbart: Durch Rücknahme 
von Wohnbauflächen an der Fliederstraße und am Nelkenweg kann die Wohnbebauung in 
Verlängerung der Königslindenstraße bauleitplanerisch vorbereitet werden. Mit Schreiben 
vom 18.05.2011 hat die Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 34 Abs. 5 Landesplanungsge-
setz testiert, dass aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes bestehen. 

 


